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A) Baukostenzuschüsse (gemäß Abschnitt B der Ergänzende Bedingungen) 
 

1. Für einen Hausanschluss DN 40 Euro 685,00 (732,95) 
Für einen Hausanschluss DN 40 (bei Mehrspartenanschlüssen) * Euro 685,00 (815,15) 

2. Für einen Hausanschluss DN 50 Euro 1.048,00 (1.121,36) 
Für einen Hausanschluss DN 50 (bei Mehrspartenanschlüssen) * Euro 1.048,00 (1.247,12) 

3. Für einen Hausanschluss DN 65 Euro 1.561,00 (1.670,27) 
4. Für einen Hausanschluss größer DN 65 Euro/l/s 616,00 (659,12) 
5. Beim Anschluss von Trinkwasser für Löschwasserzwecke (z. B. Sprinkleranlagen, Hydranten bzw. 

Feuerlöschschränken) beträgt der Baukostenzuschuss 110,00 Euro (117,70 Euro)  je m³/h 
Anschlussleistung. 
Die Bereitstellung erfolgt nach Können und Vermögen gemäß der Trinkwasserrichtlinien. Die 
TWH GmbH ist für die Löschwasserbereitstellung nicht zuständig. 

 
B) Hausanschlusskosten bei Neuanschlüssen 

(gemäß Abschnitt A der Ergänzenden Bedingungen)  
 
1. Neuanschluss mit Erstinbetriebsetzung und Tiefbauarbeiten 
 
1.1 Für einen Anschluss bis DN 40 (Grundbetrag) Euro 2.989,00 (3.198,23) 
  
 für jeden Meter Leitungslänge auf Privatgrund 
 mit Oberfläche Euro 277,00 (296,39) 
 ohne Oberfläche Euro 148,00 (158,36) 
 
1.2 Für einen Anschluss bis DN 40 (Grundbetrag) Euro 2.989,00 (3.556,91) 
 (bei Mehrspartenanschlüssen) * 

  
 für jeden Meter Leitungslänge auf Privatgrund 
 mit Oberfläche (bei Mehrspartenanschlüssen) * Euro 277,00 (329,63) 
 ohne Oberfläche (bei Mehrspartenanschlüssen) * Euro 148,00 (176,12) 

 
1.3 Für einen Anschluss DN 50 (Grundbetrag) Euro 3.051,00 (3.264,57) 
  
 für jeden Meter Leitungslänge auf Privatgrund 
 mit Oberfläche Euro 284,00 (303,88) 
 ohne Oberfläche Euro 154,00 (164,78) 
 
1.4 Für einen Anschluss DN 50 (Grundbetrag) Euro 3.051,00 (3.630,69) 
 (bei Mehrspartenanschlüssen) * 

  
 für jeden Meter Leitungslänge auf Privatgrund 
 mit Oberfläche (bei Mehrspartenanschlüssen) * Euro 284,00 (337,96) 
 ohne Oberfläche (bei Mehrspartenanschlüssen) * Euro 154,00 (183,26) 

 
 

2. Neuanschluss mit Erstinbetriebsetzung ohne Tiefbauarbeiten 
 
Nur für Anschlüsse, bei welchen der Kunde die Tiefbauarbeiten im Einvernehmen und nach den 
Angaben der TWH – Technische Werke Herbrechtingen GmbH komplett ausführt. 

 
2.1 Für einen Anschluss bis DN 40 (Grundbetrag) Euro 1.315,00 (1.407,05) 
 für jeden Meter Leitungslänge auf Privatgrund Euro 36,00 (38,52) 
2.2 Für einen Anschluss bis DN 40 (Grundbetrag) * Euro 1.315,00 (1.564,85) 
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 für jeden Meter Leitungslänge auf Privatgrund Euro 36,00 (42,84) 
 (bei Mehrspartenanschlüssen) * 

 
2.3 Für einen Anschluss DN 50 (Grundbetrag) Euro 1.385,00 (1.481,95) 
 für jeden Meter Leitungslänge auf Privatgrund Euro 42,00 (44,94) 
 
2.4 Für einen Anschluss bis DN 50 (Grundbetrag) * Euro 1.385,00 (1.648,15) 
 für jeden Meter Leitungslänge auf Privatgrund Euro 42,00 (49,98) 
 (bei Mehrspartenanschlüssen) * 

 
 

3. Ermäßigte Hausanschlusskosten mit Erstinbetriebsetzung bei Leitungskoordination 
 
Bei gleichzeitiger Verlegung der Wasserleitung in einem gemeinsamen Leitungsgraben mit 
Erdgas-  oder Wärmeleitungen und Ausführung des Tiefbaus durch die TWH – Technische Werke 
Herbrechtingen GmbH. 

 
3.1 Für einen Anschluss bis DN 40 (Grundbetrag) * Euro 2.360,00 (2.808,40) 
  
 für jeden Meter Leitungslänge auf Privatgrund 
 mit Oberfläche (bei Mehrspartenanschlüssen) * Euro 167,00 (198,73) 
 ohne Oberfläche (bei Mehrspartenanschlüssen) * Euro 95,00 (113,05) 
 
3.2 Für einen Anschluss DN 50 (Grundbetrag) * Euro 2.424,00 (2.884,56) 
  
 für jeden Meter Leitungslänge auf Privatgrund 
 mit Oberfläche (bei Mehrspartenanschlüssen) * Euro 174,00 (207,06) 
 ohne Oberfläche (bei Mehrspartenanschlüssen) * Euro 104,00 (123,76) 
 
 
4. Muss der bestehende Hausanschluss aufgrund einer Baumaßnahme getrennt werden, so 

betragen die Kosten 
 
Anschlüsse aller Nennweiten: 

 
4.1 Baugrube mit Oberfläche Euro 2.629,00 (2.813,03) 
4.2 Baugrube ohne Oberfläche Euro 1.936,00 (2.071,52) 
4.3 Abtrennung ohne Tiefbauarbeiten Euro 442,00 (472,94) 
 
 
5. Vorübergehender Anschluss / Bauwasseranschluss 
 
Für die Montage und Demontage eines vorübergehenden Anschlusses (z. B. Bauwasser) 
einschließlich Messeinrichtung und Systemtrennung, ohne Erdarbeiten 
  Euro 350,00 (374,50) 
 
 
6. Bei Hausanschlüssen, die nach Art, Dimension und Lage von üblichen Hausanschlüssen 

abweichen, werden die entstehenden Herstellungskosten berechnet. 
 
 

7. Für die Veränderung eines bestehenden Hausanschlusses auf Veranlassung des Kunden werden 
die entstehenden Herstellungskosten berechnet. 
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C) Kosten bei Zahlungsverzug, Einstellung un d Wiederaufnahme der Versorgung 
(gemäß Abschnitt E der Ergänzenden Bedingungen) 
 
Es werden berechnet 
 
1. Ab der zweiten schriftlichen Zahlungsaufforderung 

Je Zahlungsaufforderung Euro 2,00 (2,00) 
 

2. Für jede nicht eingelöste Lastschrift Euro  nach Aufwand1 
 

3. Für jeden Einsatz eines Beauftragten der TWH – Technische Werke Herbrechtingen GmbH 
 
-  Zustellung Sperrankündigung durch Boten Euro 10,00 (10,00) 
-  Aufgrund sonstiger Veranlassung durch den 

Kunden, z. B. vergebliche Terminvereinbarung Euro 32,00 (32,00) 
-  zum Einzug eines Betrages Euro 32,00 (32,00) 
-  zur Einstellung der Versorgung Euro 75,00 (75,00) 
-  zur Wiederaufnahme der Versorgung Euro 75,00 (80,25) 
 
Bei Einsatz auf Veranlassung des Kunden außerhalb der üblichen Arbeitszeit wird nach 
tatsächlichem Kostenaufwand abgerechnet. 
 

D) Kostenstand, Umsatzsteuer 
 

Die vorgenannten Beträge entsprechen dem Preisstand 15.02.2026. 
Die Bruttowerte einschließlich Umsatzsteuer sind fett gedruckt ausgewiesen. 
 
*  Diese Beträge unterliegen gemäß der geänderten Auffassung der Finanzverwaltung dem 
  Regelsteuersatz. 
 

  Das Bundesfinanzministerium (BMF) weist in einem Schreiben vom 04.02.2021 darauf hin, 
  dass die Herstellung von Mehrspartenanschlüssen dem Regelsteuersatz (derzeit 19%) 
  unterliegt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 die von den Geldinstituten ggf. erhobenen Beträge zzgl. interner Aufwand werden in Rechnung gestellt 


